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Änderungen der StPO durch das  
Budgetbegleitgesetz 2009 (BGBl I 52/2009) 

 
MMag.a Dina Nachbaur 

 
 
 
 

1. Zusammenfassung der wesentlichen Bestimmungen  
 
 
1.1 VERSTÄNDIGUNGSPFLICHTEN / LADUNG 
 
§ 25 Abs. 3 sieht keine Verständigung des Opfers von der Abtretung des Ermittlungsverfahren an 
eine andere Staatsanwaltschaft mehr vor. Korrespondierend dazu ist auch in § 66 Abs. 1  
Z 4 keine Verständigung mehr vorgesehen.  
 
Das Opfer wird von einer Befundaufnahme nicht mehr verständigt (§ 127 Abs 2). 
 
Gemäß § 194 erfolgen Verständigungen von der Einstellung und der Fortführung des Verfahrens 
ohne Zustellnachweis.   
 
Zustellung an Opfer können nunmehr auch durch öffentliche Bekanntmachung erfolgen, wenn eine  
Ausforschung (...) eine dem Beschleunigungsgebot widerstreitenden Verfahrensaufwand bedeuten 
würde (§ 83 Abs. 5).  
 
§ 221 Abs 1 sieht keine generelle Verständigung des Opfers von einer Hauptverhandlung vor, 
sondern nur unter bestimmten Umständen, dafür ist eine Verständigung der Einrichtung, die 
Prozessbegleitung gewährt vorgesehen. 
   
 
1.2 ZUSTÄNDIGKEITEN und GERICHTSBESETZUNG 
 
Das Schöffengericht besteht in Zukunft aus 1 RichterIn und 2 Schöffen (§ 32 Abs 1).  
 
Die Zuständigkeit des Geschworenengerichtes wurde auf Straftaten eingeengt, die mit lebenslanger 
oder einer Freiheitsstrafe bedroht sind, deren Untergrenze mehr als 5 Jahre und deren Obergrenze 
mehr als 10 Jahre beträgt (§ 31 Abs 2 Z 1). 
 
Zur Entscheidung über einen Fortsetzungsantrag ist künftig nicht mehr das Oberlandesgericht 
sondern das Landesgericht in einem Senat von 3 Richtern zuständig (§ 31 Abs 5 Z 3). 
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1.3 PROZESSBEGLEITUNG 
 
§ 66 Abs. 2 wurde ergänzt um den Passus, dass die Bundesministerin ermächtigt ist, bewährte 
geeignete Einrichtungen vertraglich zu beauftragen, Opfern „nach Prüfung der gesetzlichen 
Voraussetzungen“ Prozessbegleitung zu gewähren. 
 
 
1.4 FORTFÜHRUNGSANTRÄGE 
 
Vollkommene Neugestaltung des § 195:  
 
Nunmehr erfolgt die Entscheidung über Fortführungsanträge nicht mehr durch das OLG sondern 
durch Landesgericht als Senat von 3 RichterInnen (§ 31 Abs. 5 Z 3). 
 
Der Fortführungsantrag hat unter anderem „die Gründe einzeln und bestimmt zu bezeichnen, aus 

denen die Verletzung oder unrichtige Anwendung des Gesetzes oder die erheblichen Bedenken 

abzuleiten sind.“ (Abs 2) 
 
Das Gericht hat dem Antrag zu entsprechen und die Fortführung des Ermittlungsverfahrens 
anzuordnen, wenn 
 
 1. das Gesetz verletzt oder unrichtig angewendet wurde,  
 
 2. erhebliche Bedenken gegen die Richtigkeit der Tatsachen bestehen, die der 
Entscheidung über die Beendigung zugrunde gelegt wurden, oder 
 
 3. neue Tatsachen oder Beweismittel beigebracht werden, die für sich allen oder im 
Zusammenhalt mit übrigen Verfahrensergebnissen geeignet erscheinen, den Sachverhalt  soweit zu 
klären, dass nach dem 11. oder 12. Hauptstück oder nach § 210 vorgegangen werden kann. 
 

 Der Antrag ist binnen 14 Tagen nach Verständigung von der Einstellung zu stellen, wurde 
 jedoch das Opfer von der Einstellung nicht verständigt, innerhalb von 3 Monaten ab der  Einstellung 
 des Verfahrens und ist ausführlich zu begründen (Abs 2). 

 
  
 
1.5 SONSTIGES 
 
§ 66 Abs. 1 Z 6 sieht keine Teilnahmemöglichkeit für das des Opfers an einer Befundaufnahme vor.  
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2. Gegenüberstellung der alten und neuen Fassung einzelner 
 Bestimmungen der StPO 
 
 
                                                                        

Alte Fassung Neue Fassung 

                                                             
                       Örtliche Zuständigkeit 

      
§ 25. (1) bis (2) … 
(3) Die Staatsanwaltschaft, die zuerst von einer 
Straftat, die der inländischen 
Gerichtsbarkeit unterliegt, Kenntnis erlangt, hat 
das Ermittlungsverfahren so 
lange zu führen, bis die Zuständigkeit einer 
anderen Staatsanwaltschaft nach 
Abs. 1 oder 2 festgestellt werden kann. Danach 
hat sie das Ermittlungsverfahren 
abzutreten und das im Verfahren tätige Gericht, 
die Kriminalpolizei, das Opfer 
und den Beschuldigten zu verständigen. 

                             
Örtliche Zuständigkeit 
 
§ 25. (1) bis (2) … 
(3) Die Staatsanwaltschaft, die zuerst von einer 
Straftat, die der inländischen Gerichtsbarkeit 
unterliegt, Kenntnis erlangt, hat das 
Ermittlungsverfahren so lange zu führen, bis die 
Zuständigkeit einer anderen Staatsanwaltschaft 
nach Abs. 1 oder 2 festgestellt werden kann. 
Danach hat sie das Ermittlungsverfahren 
abzutreten. 
 

 
Landesgericht 
 
    § 31. (1) Dem Einzelrichter des 
Landesgerichts obliegt im 
Ermittlungsverfahren                                                         
     1. .., 
     2. das Verfahren zur Entscheidung über 
Anträge auf Verhängung und Fortsetzung der 
Untersuchungshaft sowie über Anträge auf 
Bewilligung anderer Zwangsmittel (§ 105), 
    
 
 
  3. bis 4. … 
(2) Dem Landesgericht als Geschworenengericht 
obliegt das Hauptverfahren 
wegen 
                                                                         
 1. Straftaten, die mit lebenslanger oder einer 
Freiheitsstrafe bedroht sind, 
deren Untergrenze mindestens fünf Jahre und 
deren Obergrenze mehr als zehn Jahre beträgt, 
  
2. bis 11. … 

 
Landesgericht 
 
    § 31. (1) Dem Einzelrichter des 
Landesgerichts obliegt im 
Ermittlungsverfahren 
     1. .., 
     2. das Verfahren zur Entscheidung über 
Anträge auf Beschlagnahme, Verwertung 
sichergestellter oder beschlagnahmter 
Vermögenswerte und auf Verhängung und 
Fortsetzung der Untersuchungshaft sowie über         
Anträge auf Bewilligung anderer Zwangsmittel 
(§ 105), 
     3. bis 4. … 
(2) Dem Landesgericht als 
Geschworenengericht obliegt das 
Hauptverfahren wegen 

1. Straftaten, die mit lebenslanger oder einer 
Freiheitsstrafe bedroht sind, deren Untergrenze 
mehr als fünf Jahre und deren Obergrenze mehr 
als zehn Jahre beträgt, 

  
 2. bis 11. … 
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(2) bis (4) … 
(5) Dem Landesgericht als Senat von drei 
Richtern obliegen 
 1. die Entscheidung über Rechtsmittel und 
Rechtsbehelfe gegen Urteile und Beschlüsse des 
Bezirksgerichts und 
 2. die Entscheidungen nach § 32 Abs. 3 zweiter 
Satz. 

(2) bis (4) … 
(5) Dem Landesgericht als Senat von drei 
Richtern obliegen 

1. die Entscheidung über Rechtsmittel und 
Rechtsbehelfe gegen Urteile und Beschlüsse des 
Bezirksgerichts und über einen 
Kompetenzkonflikt untergeordneter 
Bezirksgerichte (§ 38), 

2. die Entscheidungen über einen Antrag auf 
Wiederaufnahme nach § 357, soweit nicht das 
Bezirksgericht zuständig ist, und Beschlüsse 
nach § 495 in den Fällen, in denen nach § 494a 
Abs. 2 eine Zuständigkeit des Einzelrichters 
ausgeschlossen wäre, und 

3. die Entscheidung über Anträge auf 
Fortführung (§ 195). 

 

 
Landesgericht als Geschworenen- und 
Schöffengericht 
      
§ 32. (1) Das Landesgericht als 
Geschworenengericht setzt sich aus dem 
Schwurgerichtshof und der   Geschworenenbank     
zusammen. Der Schwurgerichtshof besteht aus 
drei Richtern, die Geschworenenbank ist mit 
acht Geschworenen besetzt. Das Landesgericht 
als Schöffengericht besteht aus zwei 
Richtern und zwei Schöffen. 
     (2) … 
     (3) Außerhalb der Hauptverhandlung 
entscheidet der Vorsitzende allein. 
Beschlüsse nach den §§ 260 Abs. 3, 357, 410 
Abs. 1 und § 495 haben hingegen 
anstelle des Geschworenengerichts der 
Schwurgerichtshof und anstelle des 
Schöffengerichts ein Senat von drei Richtern zu 
fassen.                      

 
Landesgericht als Geschworenen- und 
Schöffengericht 
     
§ 32. (1) Das Landesgericht als 
Geschworenengericht setzt sich aus dem 
Schwurgerichtshof und der Geschworenenbank 
zusammen. Der Schwurgerichtshof besteht aus 
drei Richtern, die Geschworenenbank ist mit 
acht Geschworenen besetzt. Das Landesgericht 
als Schöffengericht besteht aus einem Richter 
und zwei Schöffen. 
    (2) … 
    (3)  Soweit in diesem Gesetz nichts anderes 
bestimmt wird, entscheidet außerhalb der 
Hauptverhandlung der Vorsitzende allein.  

 
Opferrechte 
   
§ 66. (1) Z 1 bis 3 .., 
   4. vom Fortgang des Verfahrens verständigt zu 
werden (§§ 25 Abs. 3, 177  Abs. 5, 194, 197 
Abs. 3, 206 und 208 Abs. 3), 

 
Opferrechte 
 
§ 66. (1) Z 1 bis 3 .., 
 4. vom Fortgang des Verfahrens verständigt zu 
werden (§§ 177 Abs. 5, 194, 
    197 Abs. 3, 206 und 208 Abs. 3), 
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   5. .., 
   6. an einer kontradiktorischen Vernehmung 
von Zeugen und Beschuldigten (§ 165), an einer 
Befundaufnahme (§ 127 Abs. 2) und an einer 
Tatrekonstruktion (§ 150 Abs. 1) teilzunehmen, 
   7. bis 8. … 
  (2) Opfern im Sinne des § 65 Z 1 lit. a oder b 
ist auf ihr Verlangen  psychosoziale und 
juristische Prozessbegleitung zu gewähren, 
soweit dies zur Wahrung der prozessualen 
Rechte der Opfer unter größtmöglicher 
Bedachtnahme auf ihre persönliche 
Betroffenheit erforderlich ist. Psychosoziale 
Prozessbegleitung umfasst die Vorbereitung der 
Betroffenen auf das Verfahren und die mit ihm 
verbundenen emotionalen Belastungen sowie die 
Begleitung zu Vernehmungen im Ermittlungs-   
und    Hauptverfahren,    juristische 
Prozessbegleitung die rechtliche Beratung und 
Vertretung durch einen Rechtsanwalt. Der 
Bundesminister für Justiz ist ermächtigt, 
bewährte geeignete  Einrichtungen vertraglich 
mit der Prozessbegleitung von Opfern im Sinne 
des 65 Z 1 lit. a oder b zu beauftragen. 

 5. .., 
 6. an einer kontradiktorischen Vernehmung von 
Zeugen und Beschuldigten (§ 165) und an einer 
Tatrekonstruktion (§ 150 Abs. 1) teilzunehmen, 
 7. bis 8. … 
 
(2) Opfern im Sinne des § 65 Z 1 lit. a oder b ist 
auf ihr Verlangen psychosoziale und juristische 
Prozessbegleitung zu gewähren, soweit dies zur 
Wahrung der prozessualen Rechte der Opfer 
unter größtmöglicher Bedachtnahme auf ihre 
persönliche Betroffenheit erforderlich ist. 
Psychosoziale Prozessbegleitung umfasst die 
Vorbereitung der Betroffenen auf das Verfahren 
 und die mit ihm verbundenen emotionalen 
Belastungen sowie die Begleitung zu 
Vernehmungen im     Ermittlungs-     und     
Hauptverfahren, juristische Prozessbegleitung 
die rechtliche Beratung und Vertretung durch 
einen Rechtsanwalt. Die Bundesministerin für 
Justiz ist ermächtigt, bewährte geeignete 
Einrichtungen vertraglich zu beauftragen, 
Opfern im Sinne des § 65 Z 1 lit. a oder 
nach Prüfung der gesetzlichen Voraussetzungen 
Prozessbegleitung zu gewähren. 

 
Arten der Zustellung 
 
§ 83. (1) bis (4) … 

 
Arten der Zustellung 
 
     § 83. (1) bis (4) … 
 
     (5) Opfern kann durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt werden, soweit die 
Voraussetzungen des § 25 des Zustellgesetzes 
vorliegen oder schon deren Ausforschung oder 
die Aufforderung zur Namhaftmachung eines 
Zustellungsbevollmächtigten (§ 82 Abs. 2) einen 
dem Beschleunigungsgebot (§ 9) 
widerstreitenden Verfahrensaufwand bedeuten 
würde. Die Bekanntmachung ist in die 
Ediktsdatei (§ 89j Abs. 1 GOG) aufzunehmen, 
wodurch die Zustellung als bewirkt gilt. 
 

          
 Antrag auf Fortführung 
 
 § 195. (1) Opfer (§ 65) und andere Personen, 
die an der Strafverfolgung sonst ein rechtliches 

  
Antrag auf Fortführung 
 
§ 195. (1) Solange die Strafbarkeit der Tat nicht 
verjährt ist, hat das Gericht auf Antrag des 
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Interesse haben könnten, sind berechtigt, die 
Fortführung eines nach den §§ 190 bis 192 
beendeten Ermittlungsverfahrens durch die 
Staatsanwaltschaft zu begehren, wenn die 
Voraussetzungen für eine Beendigung 
des Verfahrens nicht vorlagen oder neue 
Tatsachen oder Beweismittel beigebracht 
werden, die für sich allein oder im 
Zusammenhalt mit übrigen 
Verfahrensergebnissen geeignet erscheinen, die 
Bestrafung des Beschuldigten oder ein Vorgehen 
nach dem 11. Hauptstück zu begründen. 

Opfers die Fortführung eines nach den §§ 190 
bis 192 beendeten Ermittlungsverfahrens durch 
die Staatsanwaltschaft anzuordnen, wenn 

1. 

das Gesetz verletzt oder unrichtig angewendet 
wurde, 

2. 

erhebliche Bedenken gegen die Richtigkeit der 
Tatsachen bestehen, die der Entscheidung über 
die Beendigung zu Grunde gelegt wurden, oder 

3. 

neue Tatsachen oder Beweismittel beigebracht 
werden, die für sich allein oder im 
Zusammenhalt mit übrigen 
Verfahrensergebnissen geeignet erscheinen, den 
Sachverhalt soweit zu klären, dass nach dem 11. 
oder 12. Hauptstück vorgegangen werden kann. 

(2) Der Antrag ist binnen vierzehn Tagen nach 
Verständigung von der Einstellung (§ 194), 
wurde jedoch das Opfer von der Einstellung 
nicht verständigt, innerhalb von drei Monaten ab 
der Einstellung des Verfahrens bei der 
Staatsanwaltschaft einzubringen. Der Antrag hat 
das Verfahren, dessen Fortführung begehrt wird, 
zu bezeichnen und die zur Beurteilung seiner 
fristgemäßen Einbringung notwendigen 
Angaben zu enthalten. Überdies sind entweder 
unmittelbar in ihm oder doch in einer Äußerung 
auf Grund einer ablehnenden Stellungnahme der 
Staatsanwaltschaft die Gründe einzeln und 
bestimmt zu bezeichnen, aus denen die 
Verletzung oder unrichtige Anwendung des 
Gesetzes oder die erheblichen Bedenken 
abzuleiten sind. Werden neue Tatsachen oder 
Beweismittel vorgebracht, so gilt § 55 Abs. 1 
sinngemäß. 

(3) Erachtet die Staatsanwaltschaft den Antrag 
für berechtigt, so hat sie das Verfahren 
unabhängig von den Voraussetzungen des § 193 
Abs. 2 Z 1 oder 2 fortzuführen. Andernfalls hat 
sie ihn mit dem Akt und einer Stellungnahme 
dem Gericht zu übermitteln. 
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     § 196. (1) Das Oberlandesgericht hat über 
den Antrag in nicht öffentlicher 
Sitzung zu entscheiden; gegen seine 
Entscheidung steht ein Rechtsmittel nicht zu. 
     (2) Verspätete Anträge und solche, die von 
einer nicht berechtigten Person eingebracht 
wurden (§ 195 Abs. 1 und 2) oder über die 
bereits rechtskräftig entschieden wurde (Abs. 1), 
hat das Oberlandesgericht als unzulässig 
zurückzuweisen. 
     (3) Im Übrigen hat das Oberlandesgericht in 
der Sache zu entscheiden. 
Zuvor hat es dem Beschuldigten und zu jeder 
Stellungnahme der 
Staatsanwaltschaft dem Antragsteller 
Gelegenheit zur Äußerung binnen 
angemessener Frist einzuräumen. Vor seiner 
Entscheidung kann es die 
Kriminalpolizei mit bestimmten Ermittlungen 
beauftragen. Gegebenenfalls hat es 
nach § 107 Abs. 2 vorzugehen. Gibt das 
Oberlandesgericht dem Antrag statt, so 
hat die Staatsanwaltschaft die Fortführung des 
Verfahrens anzuordnen. 
     

§ 196.  
(1) Das Gericht entscheidet in nichtöffentlicher 
Sitzung. Zuvor hat es dem Beschuldigten und 
dem Antragsteller Gelegenheit zur Äußerung zur 
Stellungnahme der Staatsanwaltschaft binnen 
angemessener Frist einzuräumen, wobei der 
Antragsteller gegebenenfalls auf die Pflicht zur 
bestimmten Bezeichnung der geltend gemachten 
Fortführungsgründe hinzuweisen ist. Vor seiner 
Entscheidung kann es auch die Kriminalpolizei 
mit Ermittlungen beauftragen oder von der 
Staatsanwaltschaft tatsächliche Aufklärungen 
über die behaupteten Rechtsverletzungen oder 
Verfahrensmängel verlangen. Gegebenenfalls 
kann es nach § 107 Abs. 2 vorgehen. 

(2) Anträge, die verspätet oder von einer nicht 
berechtigten Person eingebracht wurden, bereits 
rechtskräftig erledigt sind oder den 
Voraussetzungen des § 195 nicht entsprechen, 
hat das Gericht als unzulässig zurückzuweisen 
und im Übrigen in der Sache zu entscheiden. 

(3) Gibt das Gericht dem Antrag statt, so hat die 
Staatsanwaltschaft das Verfahren fortzuführen. 
Gegen seine Entscheidung steht ein Rechtsmittel 
nicht zu. 

      

 § 221. (1) Zur Hauptverhandlung sind die 
Beteiligten und Opfer sowie deren 
Vertreter (Prozessbegleitung) zu laden; 
Kriminalpolizei sowie ein allenfalls 
bestellter Bewährungshelfer sind vom Termin 
der Hauptverhandlung zu verständigen. 
Erforderlichenfalls ist für die Bestellung eines 
Verteidigers und die Beiziehung eines 
Dolmetschers Vorsorge zu treffen (§§ 61 und 
126). Die Ladung von Privatbeteiligten und 
Opfern darf insoweit unterbleiben, als diese 
einem Auftrag gemäß § 10 des Zustellgesetzes 
nicht entsprochen oder auf ihr Recht, 
während der Hauptverhandlung anwesend zu 
sein, verzichtet haben. Gleiches gilt unabhängig 
von diesen Voraussetzungen, wenn eine 
Ausforschung des Aufenthalts von Opfern und 
Privatbeteiligten oder die Zustellung einer 
Ladung oder Verständigung an diese im 
Rechtshilfeweg zu einer erheblichen 

     § 221. (1) Zur Hauptverhandlung sind die 
Beteiligten sowie deren Vertreter zu laden; vom 
Termin der Hauptverhandlung sind 
gegebenenfalls die Einrichtung, die 
Prozessbegleitung gewährt, und ein 
Bewährungshelfer sowie die Kriminalpolizei, 
soweit sie darum ersucht hat, zu verständigen. 
Opfer sind vom Termin der Hauptverhandlung 
nur zu verständigen, soweit sie dies im Rahmen 
einer Vernehmung nach § 165 verlangt haben 
und nicht ohnedies im Wege einer Ladung als 
Zeuge oder der ihnen gewährten 
Prozessbegleitung von diesem Termin Kenntnis 
erhalten. Erforderlichenfalls ist für die 
Bestellung eines Verteidigers und die 
Beiziehung eines Dolmetschers Vorsorge zu 
treffen (§§ 61 und 126). Die Ladung von 
Privatbeteiligten darf insoweit unterbleiben, als 
diese einem Auftrag gemäß § 10 des 
Zustellgesetzes nicht entsprochen oder auf ihr 
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Verzögerung des Verfahrens, insbesondere einer 
bedeutenden Verlängerung der Haft des 
Angeklagten führen würde. 

Recht, während der Hauptverhandlung 
anwesend zu sein, verzichtet haben. Gleiches 
gilt unabhängig von diesen Voraussetzungen, 
wenn eine Ausforschung des Aufenthalts von 
Opfern und Privatbeteiligten oder die Zustellung 
einer Ladung oder Verständigung an diese im 
Rechtshilfeweg zu einer erheblichen 
Verzögerung des Verfahrens, insbesondere einer 
bedeutenden Verlängerung der Haft des 
Angeklagten führen würde. 
 

     § 127. (1) … 
     (2) Sachverständige haben den Befund und 
das Gutachten nach bestem 
Wissen und Gewissen und nach den Regeln ihrer 
Wissenschaft oder Kunst oder 
ihres Gewerbes abzugeben. Sie haben Ladungen 
der Staatsanwaltschaft und des 
Gerichts zu befolgen und bei Verhandlungen, 
Vernehmungen und 
Tatrekonstruktionen Fragen zu beantworten. Bei 
der Befundaufnahme haben sie 
überdies der Staatsanwaltschaft, dem Opfer, dem 
Privatbeteiligten, dem 
Beschuldigten und deren Vertretern Gelegenheit 
zur Anwesenheit zu geben, 
soweit dies von den Umständen her möglich ist 
und die Aufnahme des Befunds 
oder berechtigte Interessen von Personen nicht 
gefährdet. 
     (3) bis (5) … 
                          

       § 127. (1) … 
       (2) Sachverständige haben den Befund und 
das Gutachten nach bestem Wissen und 
Gewissen und nach den Regeln ihrer 
Wissenschaft oder Kunst oder ihres Gewerbes 
abzugeben. Sie haben Ladungen der 
Staatsanwaltschaft und des Gerichts zu befolgen 
und bei Verhandlungen, Vernehmungen und 
Tatrekonstruktionen Fragen zu beantworten. 
 

 § 514  

(5) Die Bestimmungen der §§ 20a Abs. 2, 25 
Abs. 3, 28, 29 Abs. 2, 31 Abs. 1, 2 und 5, 32 
Abs. 1 und 3, 33 Abs. 1 Z 3, 38, 41 Abs. 1, 43 
Abs. 2, 49 Z 10, 52 Abs. 1 und 3, 53 Abs. 1, 66 
Abs. 1 Z 4 und 6 und Abs. 2, 75 Abs. 1, 82 Abs. 
2, 105 Abs. 1, 111 Abs. 4, 112, 113 Abs. 3, 114 
Abs. 1, 115 Abs. 2, 126 Abs. 3, 127 Abs. 2, 133 
Abs. 1 und 2, 147 Abs. 1 Z 2, 176 Abs. 2, 182 
Abs. 3a, 194 bis 196, 221 Abs. 1, 247a Abs. 1, 
260 Abs. 3, 270 Abs. 4, 271 Abs. 1a, 343 Abs. 1, 
357 Abs. 2, 377, 381 Abs. 3, 445a Abs. 2, 458 
und 488 Abs. 4 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 52/2009 treten mit 
1. Juni 2009 in Kraft. Die Bestimmungen der §§ 
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83 Abs. 5 und 115a bis 115d in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 52/2009 treten 
jedoch mit 1. Jänner 2010 in Kraft. Die durch 
dieses Bundesgesetz geänderten Bestimmungen 
sind in Strafverfahren nicht anzuwenden, in 
denen vor seinem Inkrafttreten das Urteil gefällt 
worden ist. Nach Aufhebung eines solchen 
Urteils ist jedoch im Sinne der neuen 
Verfahrensbestimmungen vorzugehen. Die 
Bestimmungen der §§ 115a bis 115d in der 
Fassung dieses Bundesgesetzes sind auch auf 
Verfahren anzuwenden, die vor ihrem 
Inkrafttreten abgebrochen wurden. Die 
Bestimmungen der §§ 194 bis 196 in der 
Fassung dieses Bundesgesetzes sind auch auf 
vor dem Inkrafttreten eingebrachte Anträge auf 
Fortführung anzuwenden, soweit sie von der 
Oberstaatsanwaltschaft noch nicht dem 
Oberlandesgericht vorgelegt wurden. Die 
Oberstaatsanwaltschaft hat in diesen Fällen in 
sinngemäßer Anwendung der Bestimmung des § 
195 Abs. 3 in der Fassung dieses 
Bundesgesetzes vorzugehen. 

 

 


